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Präsidentin, Präsident des Landesamtes für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz

Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher des Landesver-
bandes Lippe 3) 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 4.
2)  Soweit die Funktion nicht einem in eine niedrigere Be-

soldungsgruppe eingestuften Amt zugeordnet ist.
3)  Im Falle der unmittelbaren Wiederwahl nach einer 

achtjährigen Amtszeit.

Besoldungsgruppe B 6 

Direktorin, Direktor des Landesbetriebs Straßenbau

Erste Direktorin, Erster Direktor eines Regionalträgers 
der gesetzlichen Rentenversicherung

−  als Geschäftsführerin, Geschäftsführer oder Vorsit-
zende, Vorsitzender der Geschäftsführung bei mehr als 
3,7 Millionen Versicherten und laufenden Rentenfällen – 

Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Düsseldorf 1) 

Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent 

−  bei einer obersten Landesbehörde

als Leitung einer großen oder bedeutenden Abteilung – 2)

als Leitung einer Hauptabteilung – 3)

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 7.
2)  Soweit nicht einer Hauptabteilungsleitung unterstellt, 

auch in Besoldungsgruppe B 7.
3)  Soweit die Funktion nicht einem in Besoldungsgruppe 

B 7 eingestuften Amt zugeordnet ist. 

Besoldungsgruppe B 7 

Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Düsseldorf 1)

Landesbeauftragte, Landesbeauftragter für den Daten-
schutz und Informationsfreiheit

Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent 

−  bei einer obersten Landesbehörde 

als Leitung einer großen oder bedeutenden Abteilung, 
soweit nicht einer Hauptabteilungsleitung unterstellt – 
2)

als Leitung einer Hauptabteilung – 2)

Oberfi nanzpräsidentin, Oberfi nanzpräsident

Präsidentin, Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt

Präsidentin, Präsident des Landesjustizprüfungsamts

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesrechnungshofs 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 6.

2)  Soweit die Funktion nicht einem in Besoldungsgruppe 
B 6 eingestuften Amt zugeordnet ist. 

Besoldungsgruppe B 8 

Regierungspräsidentin, Regierungspräsident

Beauftragte, Beauftragter der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen für Informationstechnik (CIO)

Besoldungsgruppe B 9 

Direktorin, Direktor beim Landtag

Besoldungsgruppe B 10 

Chefi n der Staatskanzlei und Staatssekretärin, Chef der 
Staatskanzlei und Staatssekretär

Präsidentin, Präsident des Landesrechnungshofs

Staatssekretärin, Staatssekretär

Anlage 3

Landesbesoldungsordnung R

Besoldungsgruppe R 1

Richterin, Richter am Amtsgericht

Richterin, Richter am Arbeitsgericht

Richterin, Richter am Landgericht

Richterin, Richter am Sozialgericht

Richterin, Richter am Verwaltungsgericht

Direktorin, Direktor des Amtsgerichts 1)

Direktorin, Direktor des Arbeitsgerichts 1)

Direktorin, Direktor des Sozialgerichts 1)

Staatsanwältin, Staatsanwalt 2)

1)  An einem Gericht mit bis zu 3 Richterplanstellen, er-
hält eine Amtszulage nach Anlage 14.

2)  Erhält als Gruppenleitung bei der Staatsanwaltschaft 
bei einem Landgericht mit 4 Planstellen und mehr für 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte eine Amtszu-
lage nach Anlage 14; anstatt einer Planstelle für eine 
Oberstaatsanwältin oder einen Oberstaatsanwalt als 
Abteilungsleitung können bei einer Staatsanwaltschaft 
mit 4 und 5 Planstellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte eine Planstelle für eine Staatsanwältin 
oder einen Staatsanwalt als Gruppenleitung und bei 
einer Staatsanwaltschaft mit 6 und mehr Planstellen 
für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte hierfür 2 
Planstellen für Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte 
als Gruppenleitung ausgebracht werden.

Besoldungsgruppe R 2

Richterin, Richter am Amtsgericht

−  als weitere aufsichtsführende Richterin oder weiterer 
aufsichtführender Richter − 1)

−  als die ständige Vertretung einer Direktorin oder eines 
Direktors − 2)

Richterin, Richter am Arbeitsgericht

−  als weitere aufsichtsführende Richterin oder weiterer 
aufsichtführender Richter − 1)

−  als die ständige Vertretung einer Direktorin oder eines 
Direktors − 2)

Richterin, Richter am Finanzgericht

Richterin, Richter am Landessozialgericht

Richterin, Richter am Oberlandesgericht

Richterin, Richter am Oberverwaltungsgericht

Richterin, Richter am Sozialgericht

−  als weitere aufsichtsführende Richterin oder weiterer 
aufsichtführender Richter − 1)

−  als die ständige Vertretung einer Direktorin oder eines 
Direktors − 2)

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landge-
richt

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Verwal-
tungsgericht

Direktorin, Direktor des Amtsgerichts 3) 9)

Direktorin, Direktor des Arbeitsgerichts 3)

Direktorin, Direktor des Sozialgerichts 3)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Amtsgerichts 4)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Arbeitsgerichts 4)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts 5)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Sozialgerichts 4)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Verwaltungsgerichts 5)

Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt

−  als Abteilungsleitung bei einer Staatsanwaltschaft bei 
einem Landgericht − 6)
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−  als Hauptabteilungsleitung bei einer Staatsanwalt-
schaft bei einem Landgericht − 7)

−  als Dezernentin oder Dezernent bei einer Staatsan-
waltschaft bei einem Oberlandesgericht − 

Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsan-
walt

−  als Leitung einer Staatsanwaltschaft bei einem Land-
gericht − 8)

1)  An einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen. 
Bei 22 Richterplanstellen und auf je 7 weitere Richter-
planstellen kann für weitere aufsichtführende Richte-
rinnen oder Richter je eine Richterplanstelle der Be-
soldungsgruppe R 2 ausgebracht werden.

2) An einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen.
3)  An einem Gericht mit 4 und mehr Richterplanstellen; 

erhält an einem Gericht mit 8 bis 23 Richterplanstel-
len eine Amtszulage nach Anlage 14.

4)  Als die ständige Vertretung einer Präsidentin oder 
eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4; 
erhält an einem Gericht mit 16 und mehr Richterplan-
stellen eine Amtszulage nach Anlage 14.

5)  Erhält als die ständige Vertretung einer Präsidentin 
oder eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 oder 
R 4 eine Amtszulage nach Anlage 14.

6)  Auf je 4 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte kann eine Planstelle für eine Oberstaatsan-
wältin oder einen Oberstaatsanwalt als Abteilungslei-
tung ausgebracht werden; erhält als die ständige 
Vertretung einer Leitenden Oberstaatsanwältin oder 
eines Leitenden Oberstaatsanwalts der Besoldungs-
gruppe R 3 oder R 4 eine Amtszulage nach Anlage 14.

7)  Mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte, erhält eine Amtszulage nach An-
lage 14.

8)  Mit bis zu 10 Planstellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte; erhält eine Amtszulage nach Anlage 14.

9)   Erhält an einem Gericht mit 24 und mehr Richterplan-
stellen eine Amtszulage nach Anlage 14.

Besoldungsgruppe R 3

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Finanz-
gericht

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landes-
arbeitsgericht

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landes-
sozialgericht

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberlan-
desgericht

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberver-
waltungsgericht

Präsidentin, Präsident des Amtsgerichts 1)

Präsidentin, Präsident des Arbeitsgerichts 1)

Präsidentin, Präsident des Landgerichts 1)

Präsidentin, Präsident des Sozialgerichts 1)

Präsidentin, Präsident des Verwaltungsgerichts 1)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Amtsgerichts 2)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Finanzgerichts 3)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts 3)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landessozialgerichts 3)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts 2)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberlandesgerichts 3)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberverwaltungsge-
richts 3)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Verwaltungsgerichts 2)

Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsan-
walt

−  als Leitung einer Staatsanwaltschaft bei einem Land-
gericht − 4)

−  als Abteilungsleitung bei einer Staatsanwaltschaft bei 
einem Oberlandesgericht − 

1)  An einem Gericht mit bis zu 40 Richterplanstellen ein-
schließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über 
die die Präsidentin oder der Präsident die Dienstauf-
sicht führt.

2)  Als die ständige Vertretung der Präsidentin oder des 
Präsidenten eines Gerichts mit 81 und mehr Richter-
planstellen, einschließlich der Richterplanstellen der 
Gerichte, über die die Präsidentin oder der Präsident 
die Dienstaufsicht führt.

3)  Erhält als die ständige Vertretung einer Präsidentin 
oder eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 6 eine 
Amtszulage nach Anlage 14.

4)  Mit 11 bis 40 Planstellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte.

Besoldungsgruppe R 4

Präsidentin, Präsident des Amtsgerichts 1)

Präsidentin, Präsident des Arbeitsgerichts 2)

Präsidentin, Präsident des Landgerichts 1)

Präsidentin, Präsident des Sozialgerichts 2)

Präsidentin, Präsident des Verwaltungsgerichts 1)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts 3)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landessozialgerichts 3)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberlandesgerichts 3)

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberverwaltungsge-
richts 3)

Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsan-
walt

−  als Leitung einer Staatsanwaltschaft bei einem Land-
gericht − 4)

1)  An einem Gericht mit 41 bis 80 Richterplanstellen ein-
schließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über 
die die Präsidentin oder der Präsident die Dienstauf-
sicht führt.

2)  An einem Gericht mit 41 und mehr Richterplanstellen 
einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, 
über die die Präsidentin oder der Präsident die Dienst-
aufsicht führt.

3)  Als die ständige Vertretung einer Präsidentin oder 
eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 8.

4)  Mit 41 und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte.

Besoldungsgruppe R 5

Präsidentin, Präsident des Amtsgerichts 1)

Präsidentin, Präsident des Finanzgerichts 2)

Präsidentin, Präsident des Landesarbeitsgerichts 2)

Präsidentin, Präsident des Landessozialgerichts 2)

Präsidentin, Präsident des Landgerichts 1)

Präsidentin, Präsident des Oberlandesgerichts 2)

Präsidentin, Präsident des Verwaltungsgerichts 1)

Generalstaatsanwältin, Generalstaatsanwalt

−  als Leitung einer Staatsanwaltschaft bei einem Ober-
landesgericht − 3)

1)  An einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen 
einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, 
über die die Präsidentin oder der Präsident die Dienst-
aufsicht führt.

2)  An einem Gericht mit bis zu 25 Richterplanstellen im 
Bezirk.

3)  Mit bis zu 100 Planstellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte im Bezirk.
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Besoldungsgruppe R 6

Präsidentin, Präsident des Amtsgerichts 1)

Präsidentin, Präsident des Finanzgerichts 2)

Präsidentin, Präsident des Landesarbeitsgerichts 3)

Präsidentin, Präsident des Landessozialgerichts 3)

Präsidentin, Präsident des Landgerichts 1)

Präsidentin, Präsident des Oberlandesgerichts 3)

Generalstaatsanwältin Generalstaatsanwalt

−  als Leitung einer Staatsanwaltschaft bei einem Ober-
landesgericht − 4)

1)  An einem Gericht mit 151 und mehr Richterplanstel-
len einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, 
über die die Präsidentin oder der Präsident die Dienst-
aufsicht führt.

2)  An einem Gericht mit 26 und mehr Richterplanstellen 
im Bezirk.

3)  An einem Gericht mit 26 bis 100 Richterplanstellen im 
Bezirk.

4)  Mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte im Bezirk.

Besoldungsgruppe R 8

Präsidentin, Präsident des Landesarbeitsgerichts 1)

Präsidentin, Präsident des Landessozialgerichts 1)

Präsidentin, Präsident des Oberlandesgerichts 1)

1)  An einem Gericht mit 101 und mehr Richterplanstel-
len im Bezirk.

Besoldungsgruppe R 9

Besoldungsgruppe R 10

Präsidentin, Präsident des Verfassungsgerichtshofs und 
des Oberverwaltungsgerichts

Anlage 4

Landesbesoldungsordnung W

Besoldungsgruppe W 1

Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Junior-
professor 

Besoldungsgruppe W 2

Dekanin, Dekan 1)

Hochschuldozentin, Hochschuldozent 1)

−  an einer Universität – 

Professorin, Professor 1)

−  an einer Fachhochschule − 

Professorin, Professor an einer Kunsthochschule 1)

Prorektorin, Prorektor der . . . 1) 2)

Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor 1)

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3.
2)  Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der 

auf die Hochschule hinweist, der die Amtsinhaberin 
oder der Amtsinhaber angehört.

Besoldungsgruppe W 3

Dekanin, Dekan 1) 2)

Hochschuldozentin, Hochschuldozent 1)

−  an einer Universität – 

Kanzlerin, Kanzler der . . . 3)

Konrektorin, Konrektor der . . . 3)

Präsidentin, Präsident der . . . 3)

Professorin, Professor 1) 

−  an einer Fachhochschule −

Professorin, Professor an einer Kunsthochschule 1)

Prorektorin, Prorektor der . . . 3)

Rektorin, Rektor der . . . 3)

Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor 1)

Vizepräsidentin, Vizepräsident der . . . 3)

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 2.
2)  Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der 

auf den Fachbereich verweist.
3)  Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der 

auf die Hochschule hinweist, der die Amtsinhaberin 
oder der Amtsinhaber angehört.

Anlage 5

Künftig wegfallende (kw) Ämter

A 7

Polizeimeisterin/Polizeimeister 1)

Kriminalmeisterin/Kriminalmeister 1)

1) Als Eingangsamt.

A 8

Polizeiobermeisterin/Polizeiobermeister

Kriminalobermeisterin/Kriminalobermeister

A 9

Polizeihauptmeisterin/Polizeihauptmeister 1)

Kriminalhauptmeisterin/Kriminalhauptmeister 1)

1)  Für Funktionen, die sich von denen der Besoldungs-
gruppe A 9 abheben, können nach Maßgabe sachge-
rechter Bewertung bis zu 30 Prozent der Stellen mit 
einer Amtszulage nach Anlage 14 ausgestattet werden.

A 12

Lehrer

−  an allgemeinbildenden Schulen, soweit nicht ander-
weitig eingereiht − 1)

Lehrer

−  mit der Befähigung für das Lehramt der Primarstufe 
bei entsprechender Verwendung – 1)

Lehrer 

−  mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundar-
stufe I bei entsprechender Verwendung – 1)

Lehrer 

−  mit der Befähigung für das Lehramt der Primarstufe 
und die Sekundarstufe I bei entsprechender Verwen-
dung – 1) 2)

Lehrer 

−  mit der Befähigung für das Lehramt für die Sekundar-
stufe I und die Sekundarstufe II bei entsprechender 
Verwendung –1) 2) 3)

Lehrer

−  als Fachleiter in der Lehrerfortbildung auf Bezirkse-
bene – 4)

1) Als Eingangsamt.
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13.
3) Soweit nicht im Amt des Studienrats.
4)  Erhält eine ruhegehaltfähige Stellenzulage nach An-

lage 15.

A 13

Konrektorin/Konrektor

−  als der ständige Vertreter des Leiters eines Studiense-
minars für das Lehramt für die Primarstufe oder eines 
Studienseminars für das Lehramt für die Sekundar-
stufe I – 


